
Gemeindeinitiative 

Abstand von Windkraftanlagen zu Wohnliegenschaften 
 
Die unterzeichnenden Stimmberechtigten der Gemeinde Triengen beantragen gestützt auf § 8 Abs. 4 
der Gemeindeordnung Triengen in Verbindung mit § 38 des Gemeindegesetzes die Schaffung eines 
neuen Absatzes in Art. 38 des Bau- und Zonenreglements der Gemeinde Triengen mit folgendem 
Wortlaut: 
 

Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Triengen 
Art. 38 Abs. 3 (neu) 
 
Der Abstand zwischen Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von über 50 Metern zu einer Wohnlie-
genschaft beträgt mindestens 700 Meter. 
 

 
Amtlich eröffnet am: 
 
Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für Volksbegehren fälscht (Art. 282 StGB) oder wer 
bei der Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt (Art. 281 StGB), macht sich straf-
bar. 
 
Name Vorname Geburtsdatum Wohnadresse Unterschrift Kontrolle 

leer lassen 

        

        

        

        

        

 
 
Diese Unterschriftenliste enthält ………………...(in Worten……………………………………) gültige Unterschriften von Stimmberechtigten 
der Gemeinde Triengen. 

 
Triengen, den……………………….……………………….   Der Stimmregisterführer:  

 

 
Initiativkomitee: Barbara Estermann, Bethlehem 9, 6234 Kulmerau 

Thomas Bühlmann, Mösli 1, 6234 Kulmerau 
Michaela Bühlmann, Mösli 1, 6234 Kulmerau 
 

 
Die unterzeichnenden Stimmberechtigten ermächtigen das Initiativkomitee, die Initiative mit Mehr-
heitsbeschluss zurückzuziehen. 
 
Ablauf der Sammlungsfrist:…………………………………………. 
 
Diese Unterschriftenliste ist sofort, spätestens aber bis……………………. zu senden an: 
Initiativkomitee „Abstand von Windkraftanlagen zu Wohnliegenschaften“, c/o Barbara Estermann, 
Bethlehem 9, 6234 Kulmerau 


